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A 0175/2023 (DBK) 

Auftrag fraktionsübergreifend: Keine Benachteiligung der Standortgemeinden der 

FHNW (05.07.2023)  

 

§ 18 des Fachhochschulgesetzes vom 31. Oktober 2007 des Kantons Solothurn ist auf das 

kommende Kalenderjahr ersatzlos zu streichen. Daraus resultierend sollen Standortgemein-

den der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) im Kanton Solothurn zur bestehenden 

Belastung nicht noch Beiträge bezahlen müssen.  

 

Begründung 05.07.2023: schriftlich. 

 

Paragraf 18 des Solothurner Fachhochschulgesetzes (BGS 415.211 –  Fachhochschulgesetz FHG, 

2007, S. 4), besagt Folgendes: «Die Standortgemeinde übernimmt von den nach Abzug der 

Bundessubventionen verbleibenden Kosten für die Errichtung oder Miete von Bauten ein-

schliesslich deren Einrichtungen für kantonale oder interkantonale Fachhochschulen im Kan-

ton Solothurn einen Anteil von zehn Prozent». Daraus resultieren zum heutigen Zeitpunkt 

(nur) für die Standortgemeinde Olten aktuell Kosten von 340'000 Franken jährlich. Diesbe-

züglich bleibt zu erwähnen, dass diese Gemeinde bereits für den Campus Neubau damals aus 

der Gemeindekasse weit über 6 Mio. Franken beisteuerte. Für die pädagogische Fachhoch-

schule in Solothurn hingegen hat der Kanton die Gebäude errichtet, wodurch sogleich auch 

jährliche Beiträge entfallen, was das Ungleichgewicht verstärkt.  

Künftige mögliche Standortgemeinden im Solothurnischen würden erneut diese Zusatzbeträ-

ge permanent entrichten müssen.  

 

Es ist weiter zu bemerken, dass 

- Gemeinden für den Kanton Solothurn (als Trägerkanton der FHNW) den wohl bestmöglich 

erschlossensten Quadratmeter zur Verfügung stellen (und dadurch nicht anderweitig, zum 

Beispiel für steuerzahlende Unternehmen, anbieten können), weil die Bildungsstätten je-

weils gut erschlossen sein müssen.  

- durch die Studierenden für Standortgemeinden diverse Belastungen entstehen (Nutzung 

und Auslastung Infrastruktur, keine alternativen Nutzungen, Studierende bezahlen kei-

ne/wenig Steuern, besuchen niederschwellig lokale Gastronomie etc.). Demgegenüber ste-

hen zwar belebende Elemente, die aber nicht ausgleichenden Mehrwert generieren.   

- andere Standortgemeinden im Kanton (Solothurn) keine solchen Beiträge abliefern müs-

sen, aktuell nur die Gemeinde Olten Beiträge liefern muss – und etwaige, künftige Stand-

orte. 

- die anderen FHNW Trägerkantone (BS, BL, AG) ihre Standortgemeinden ebenfalls nicht 

noch zusätzlich belasten (durch: Abteilungen Hochschulen und Sport AG am 7.6.2023, 

Hauptabteilung Hochschulen und allg. Weiterbildungen BL am 12.06.2023 und Bereich 

Hochschulen BS am 12.06.2023 bestätigt). 

- Empfängerin der Mieten, auf welche die 10 % Standortbeitrag anfallen, im aktuellen Fall 

Oltens zu grossen Teilen die Pensionskasse Solothurn ist. Sprich die FHNW Standortge-

meinde Olten bezahlt an den Kanton Solothurn einen Anteil an die Mieten (in Millionen-

höhe) jener eigenen Pensionskasse. 

 

Aufgrund der aufgeführten Punkte und der Gesamtbetrachtungsweise muss anerkannt wer-



 

 

den, dass die Standortgemeinden der FHNW einen grossen Beitrag an unsere kantonale Bil-

dungslandschaft leisten. Dies sollte nicht unattraktiv für aktuelle sowie künftige Standortge-

meinden gestaltet sein, sodass keine Unfairness entsteht. 

Die Zentren des Kantons übernehmen bereits hohe Lasten für umliegende Gemeinden sowie 

alle Gemeinden im Kanton Solothurn. Diese Lasten werden durch den Finanz- und Lastenaus-

gleich der Einwohnergemeinden im Falle der drei Städte (nicht aber für weitere künftige 

Standorte) lediglich teilweise (im genannten Beispiel in den Aufgabenbereichen Kultur und 

Freizeit) kompensiert. Aufgrund der Praktikabilität könnte bei der Annahme des Auftrags von 

einer Rückzahlung der bereits gemachten Beiträge in vergangenen Jahren abgesehen und 

analoge Anpassungen für den Berufsbildungsbereich in Betracht gezogen werden. 

 

Literaturverzeichnis: Der Kantonsrat von Solothurn. (31. Oktober 2007). BGS 415.211 - 

Fachhochschulgesetz FHG. Solothurn, Switzerland: Kanton Solothurn. 
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